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Band 9. Zwei deutsche Staaten, 1961-1989 
Verfassungsmäßigkeit des Grundlagenvertrages (31. Juli 1973)  
 
 
 
Das Bundesverfassungsgericht wies die Klage des Landes Bayern, das eine einstweilige 
Verfügung gegen das Inkrafttreten des Grundlagenvertrages bewirkt hatte, zurück, betonte aber 
ausdrücklich das nach wie vor bestehende Wiedervereinigungsgebot und damit den 
besonderen Charakter des Vertrages. 
 

 
 
 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts  
 
 
1. GG Art. 59 Abs. 2, 23, 16 (Verfassungsmäßigkeit des Grundlagenvertrages) 
a) Art. 59 Abs. 2 GG verlangt für alle Verträge, die die politischen Beziehungen des Bundes 
regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, die parlamentarische 
Kontrolle in der Form des Zustimmungsgesetzes, gleichgültig, ob der als Vertragspartner 
beteiligte Staat nach dem Recht des Grundgesetzes Ausland ist oder nicht.  

b) Der Grundsatz des judicial self-restraint zielt darauf ab, den von der Verfassung für die 
anderen Verfassungsorgane garantierten Raum freier politischer Gestaltung offenzuhalten.  

c) Mit der Entscheidung des Grundgesetzes für eine umfassende Verfassungsgerichtsbarkeit ist 
es unvereinbar, daß die Exekutive ein beim Bundesverfassungsgericht anhängiges Verfahren 
überspielt.  

Ergibt sich, wie in diesem Fall, ausnahmsweise einmal eine Lage, in der das Inkrafttreten eines 
Vertrags vor Abschluß des verfassungsgerichtlichen Verfahrens nach Auffassung der Exekutive 
unabweisbar geboten erscheint, so haben die dafür verantwortlichen Verfassungsorgane für die 
sich daraus möglicherweise ergebenden Folgen einzustehen.  

d) Aus dem Wiedervereinigungsgebot folgt: Kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik 
Deutschland darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel aufgeben, 
alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die Erreichung dieses Zieles 
hinzuwirken – das schließt die Forderung ein, den Wiedervereinigungsanspruch im Inneren 
wachzuhalten und nach Außen beharrlich zu vertreten – und alles zu unterlassen, was die 
Wiedervereinigung vereiteln würde. 

e) Die Verfassung verbietet, daß die Bundesrepublik Deutschland auf einen Rechtstitel aus dem 
Grundgesetz verzichtet, mittels dessen sie in Richtung auf Verwirklichung der 
Wiedervereinigung und der Selbstbestimmung wirken kann, oder einen mit dem Grundgesetz 
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unvereinbaren Rechtstitel schafft oder sich an der Begründung eines solchen Rechtstitels 
beteiligt, der ihr bei ihrem Streben nach diesem Ziel entgegengehalten werden kann.  

f) Der Vertrag hat einen Doppelcharakter; er ist seiner Art nach ein völkerrechtlicher Vertrag, 
seinem spezifischen Inhalt nach ein Vertrag, der vor allem inter-se-Beziehungen regelt.  

g) Art. 23 GG verbietet, daß sich die Bundesregierung vertraglich in eine Abhängigkeit begibt, 
nach der sie rechtlich nicht mehr allein, sondern nur noch im Einverständnis mit dem 
Vertragspartner die Aufnahme anderer Teile Deutschlands verwirklichen kann.  

h) Art. 16 GG geht davon aus, dass die „deutsche Staatsangehörigkeit“, auf die auch im Artikel 
116 Abs. 1 GG in Bezug genommen ist, zugleich die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik 
Deutschland ist. Deutscher Staatsangehöriger im Sinne des Grundgesetzes ist also nicht nur 
der Bürger der Bundesrepublik Deutschland.  

i) Ein Deutscher hat, wann immer er in den Schutzbereich der staatlichen Ordnung der 
Bundesrepublik Deutschland gelangt, einen Anspruch auf den vollen Schutz der Gerichte der 
Bundesrepublik Deutschland und aller Garantien der Grundrechte des Grundgesetzes.  
 
 
 
Quelle: Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 31. Juli 1973 – 2 BvF 1/73.  

 


